
Fachamt: Kämmerei  Vorlage-Nr.: 2025-071 
     
   Datum: 21.03.2025 
 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
 
 
Beratungsfolge: 

 

Gremium am  Zuständigkeit 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 03.04.2025 nicht öffentlich Beratung 

Gemeinderat 28.04.2025 öffentlich 
Beratung und 

Beschlussfassung 

 
 
Beschlussantrag: 

 
1. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der Stadt Eberbach für das Jahr 2020 

fest. 
 

2. Soweit noch nicht geschehen werden die entstandenen über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) zulässigen überplanmäßigen 
Investitionsausgaben zugestimmt. 

 
3. Der Rechenschaftsbericht und die Ausführungen zu der Bilanz werden zur Kenntnis 

genommen. 
 
 
 
 
Klimarelevanz: 

 
keine 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 

 
Die Stadt Eberbach hat nach § 95 GemO zum Ende des Haushaltsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss stellt die tatsächliche Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er besteht aus dem Rechenschaftsbericht, der 
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zusätzlich sind in den Anlagen zur 
Bilanz und zum Jahresabschluss weitere Auswertungen zur finanziellen und wirtschaftlichen 
Situation der Kommune darzustellen. 
 
Die Eckpunkte des Jahresabschlusses 2020 stellen sich wie folgt dar: 
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  EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 42.052.450,32 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen     - 40.117.938,12 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)   1.934.512,20 

1.4 Außerordentliche Erträge 273.201,44  

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -40.974,77 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 232.226,67  

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 2.166.738,87 

   

2. Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.248.191,06 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  -35.541.681,52 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 

(Saldo aus 2.1 und 2.2)  

4.706.509,54 

2.4  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.749.627,09 

2.5  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -6.699.265,97 

2.6  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)  

-3.949.638,88 

2.7   Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 

2.6)  

756.870,66 

2.8  Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  1.200.000,00 

2.9   Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  -878.374,82 

2.10  Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)  

321.625,18 

2.11  Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 

des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)   

1.078.495,84 

2.12  Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen  

6.898.206,54 

2.13  Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  7.728.089,46 

2.14  Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo 

aus 2.11 und 2.12)  

7.976.702,38 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 

15.704.791,84 

   
3. Bilanz  

3.1  Immaterielles Vermögen  5.102,96 

3.2 Sachvermögen   136.128.556,94 

3.3  Finanzvermögen 23.527.378,34 

3.4  Abgrenzungsposten  3.046.503,75 

3.5  Nettoposition  0,00 

3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)   162.707.541,99 

3.7  Basiskapital -91.003.458,09 

3.8  Rücklagen  -17.267.378,21 

3.9  Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses  0,00 

3.10  Sonderposten -30.988.353,00 

3.11  Rückstellungen  -2.174.798,71 

3.12  Verbindlichkeiten  -19.067.730,46 

3.13  Passive Rechnungsabgrenzungsposten  -2.205.823,52 

3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 

3.13)  

-162.707.541,99 
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Eine detaillierte Darstellung der tatsächlichen finanziellen Entwicklung des  
Haushaltsjahres 2020 ergibt sich aus dem Rechenschaftsbericht und den Erläuterungen  
zur Bilanz. 
 
Der Gemeinderat hat am 27.01.2022 beschlossen, dass der Planvergleich des 
Jahresabschlusses nach der Mindestgliederung der §§ 2-4 der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt wird (Vorlage 2021-359). Die 
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der beigefügten Jahresrechnung sind daher in dieser 
Gliederungstiefe dargestellt.  
 
 
 
 
Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 

 
Jahresrechnung 2020 
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